
Bundesgericht gibt
Tierschützern Recht
Lausanne Das Bezirksamt Baden

muss demVerein gegen Tierfabriken
Schweiz VgT als Anzeigeerstatter
eine Kopie des Strafbefehls gegen ei
nen Landwirt anfertigen Dies ent
schied das Bundesgericht das eine
Beschwerde teilweise gutMess VgT
Präsident Erwin Kessler muss aller

dings persönlich beim Bezirksamt
vorbeigehen Der Strafbefehl wird
ihm nicht per Mall zugestellt Dies
kritisiert der VgT als «sinnlos schi
kanöse Einschränkung des Öffent
lichkeitsgebots» SDA
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